
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stadt Wetzlar, Gemarkung Wetzlar 
 

Bebauungsplan Nr. 297 
 

„Am Lahnberg“ 
 

1. Änderung 
 
 

 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinwei-
sen und Anregungen (Frist bis zum 08.04.2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wetzlar und Linden, den 06.06.2016 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB  
 
Stellungnahmen mit Anregungen  

Hessen-Forst, Forstamt Wetzlar (06.04.2016) 
Kreisausschuss Lahn-Dill-Kreis, FD Landwirtschaft und Forsten (17.03.2016) 
Kreisausschuss Lahn-Dill-Kreis, FD Wasser und Bodenschutz (08.04.2016) 
Naturschutzverbände Lahn-Dill-Kreis (08.04.2016) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (24.03.2016) 
Regierungspräsidium Gießen (07.04.2016) 
 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 
Stellungnahmen mit Anregungen  

Herr Lars Müller, Vor der Warte 17, 35578 Wetzlar (06.05.2016) 
Herr Lars Müller, Vor der Warte 17, 35578 Wetzlar (12.05.2016) 
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Hessen-Forst, Forstamt Wetzlar (06.04.2016) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, der Anregung zur Rück-
nahme der Baugrenzen zur Einhaltung eines Waldabstandes wird jedoch nicht 
entsprochen. 
 
Die Lage der angesprochenen südwestlichen Baugrenze innerhalb des Allgemeinen 
Wohngebietes entspricht den bisherigen Festsetzungen des rechtwirksamen Bebau-
ungsplanes Nr. 297 „Am Lahnberg“ von 2006 und wird im Zuge der vorliegenden 
1. Änderung des Bebauungsplanes unverändert übernommen. Zu den Privatwaldflä-
chen in der Flur 32 besteht durch den seitlichen Grenzabstand der Baugrenze sowie 
der vorgelagerten Verkehrsfläche bereits ein räumlicher Abstand von mehr als 10 m, 
der somit zwar unterhalb der angeregten 20 m liegt, jedoch besteht für die Forderung 
eines Waldabstandes seit der Novellierung der Hessischen Bauordnung (HBO) 2002 
keine Rechtsgrundlage mehr. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht 
demnach kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zum Entwurf des Bebauungsplanes wird ein entsprechender Hinweis in die Planun-
terlagen aufgenommen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber 
hinaus kein weiterer Handlungsbedarf, da die Nutzung der Verkehrsfläche baupla-
nungsrechtlich nicht eingeschränkt wird.  

1. 

2. 

3. 
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Kreisausschuss Lahn-Dill-Kreis, FD Landwirtschaft und Forsten (17.03.2016) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Mit der vorliegenden 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 297 sollen insbesondere 
die im rechtswirksamen Bebauungsplan Nr. 297 „Am Lahnberg“ von 2006 als Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (interne Ausgleichsflächen A und B) im Bereich der Teilfläche A als 
nicht überbaubare Grundstücksflächen dem Allgemeinen Wohngebiet zugeordnet 
und im Bereich der Teilfläche B als private Grünflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 
BauGB mit der Zweckbestimmung Hausgärten festgesetzt werden, sodass auf Ebe-
ne der verbindlichen Bauleitplanung keine Flächen umgewidmet werden, die bislang 
landwirtschaftlich genutzt wurden oder hätten genutzt werden können. Der Hinweis 
betrifft insofern die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung, da der Flächennut-
zungsplan der Stadt Wetzlar zumindest für diesen Bereich bislang noch Landwirt-
schaftliche Flächen darstellt und dies im Zuge der 70. Flächennutzungsplan-
Änderung im Parallelverfahren zur Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 297 entsprechend angepasst werden soll. Hierbei darf jedoch nicht verkannt 
werden, dass für die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke und die Zuläs-
sigkeit von Vorhaben bereits die Festsetzungen des bisherigen rechtswirksamen 
Bebauungsplanes maßgeblich sind (d.h. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft als interne Ausgleichs-
flächen A und B) und bereits durch diese Festsetzungen eine landwirtschaftliche 
Nutzungen der Flächen innerhalb des Plangebietes ausgeschlossen ist. Auf die 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes kommt es hierbei letztlich nicht an. Auch 
führt die vorliegende Bauleitplanung demnach zu keiner Einschränkung landwirt-
schaftlicher Nutzungen. 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

1. 

2. 
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Kreisausschuss Lahn-Dill-Kreis, FD Wasser und Bodenschutz (08.04.2016) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wurde zur weitergehenden 
Berücksichtigung bereits zum Vorentwurf des Bebauungsplanes in die Be-
gründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 

1. 

2. 

3. 



Bebauungsplan Nr. 297 „Am Lahnberg“ – 1. Änderung      Seite 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, der Anregung wird ent-
sprochen. 
 
Zum Entwurf des Bebauungsplanes werden entsprechende Hinweise zur Versicke-
rung von Niederschlagswasser und zu den einschlägigen diesbezüglichen Vorgaben 
in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bereits im Umweltbericht zum Vorentwurf des Bebauungsplanes waren entspre-
chende Hinweise zum Bodenschutz enthalten. Zudem werden auch im Zuge der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Festsetzungen getroffen, die dazu beitragen, das 
Maß der zulässigen Versiegelung zu begrenzen. Darüber hinaus kann angemerkt 
werden, dass die vorgebrachten Hinweise mangels Rechtsgrundlage nicht unmittel-
bar als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen werden können. Auf 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht im Hinblick auf die Berücksichtigung 
der Belange des Bodenschutzes demnach kein weiterer Handlungsbedarf, jedoch 
werden zur Klarstellung weitergehende Hinweise in den Bebauungsplan aufgenom-
men. 
 
 
 
 
 

4. 

5. 

6. 
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Zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 
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Naturschutzverbände Lahn-Dill-Kreis (08.04.2016) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 bis 4: Die Hinweise zur Planungskonzeption und zum Vollzug des Bebau-
ungsplanes Nr. 297 „Am Lahnberg“ von 2006 werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 5 bis 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Jedoch werden auch im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes entsprechende 
grünordnerische Maßnahmen zur Ein- und Durchgrünung des Plangebietes festge-
setzt. Die angesprochene derzeit weithin sichtbare Bebauung folgt insbesondere 
dem Umstand, dass die bereits gemäß rechtswirksamen Bebauungsplan vorgesehe-
nen grünordnerischen Maßnahmen überwiegend noch nicht umgesetzt wurden, nicht 
zuletzt da die jeweiligen Baumaßnahmen an sich noch nicht abgeschlossen sind.  
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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7. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (24.03.2016) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Bereits zum Vorentwurf des Bebauungsplanes waren entsprechende Hinweise zur 
Lage des Plangebietes innerhalb eines ehemaligen Bombenabwurfgebietes sowie 
auf die diesbezüglichen Vorgaben und Anforderungen in den Planunterlagen enthal-
ten. Die bisherigen Hinweise werden nunmehr ergänzt und aktualisiert. Der als Anla-
ge zur Stellungnahme beigefügte Übersichtsplan wird in die Begründung zum Ent-
wurf des Bebauungsplanes aufgenommen und Bestandteil der Verfahrensunterlagen 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 

1. 
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Anlage zum Schreiben des Regierungspräsidiums Darmstadt, Kampfmittelräum-
dienst 
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Regierungspräsidium Gießen (07.04.2016) 
 
 
 
 
 
Beschussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obere Landesplanungsbehörde 
 
Zu 1 und 2: Die Hinweise sowie die grundsätzliche Zustimmung zur Planung 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Grundwasser, Wasserversorgung 
 
Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

1. 

2. 

3. 
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Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Kommunales Abwasser, Gewässergüte 
 
Zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 6 und 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, 
Altlasten, Bodenschutz 
 
Zu 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen 
 
Zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Immissionsschutz II 
 
Zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Bergaufsicht 
 
Zu 11: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur weitergehenden 
Berücksichtigung in die Planunterlagen zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Landwirtschaft 
 
Zu 12: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Obere Naturschutzbehörde 
 
Zu 13: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Obere Forstbehörde 
 
Zu 14 und 15: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, der Anregung zur 
Rücknahme der Baugrenzen zur Einhaltung eines Waldabstandes wird jedoch 
nicht entsprochen. 
 
Die Lage der angesprochenen südwestlichen Baugrenze innerhalb des Allgemeinen 
Wohngebietes entspricht den bisherigen Festsetzungen des rechtwirksamen Bebau-
ungsplanes Nr. 297 „Am Lahnberg“ von 2006 und wird im Zuge der vorliegenden 
1. Änderung des Bebauungsplanes unverändert übernommen. Zu den Privatwaldflä-
chen in der Flur 32 besteht durch den seitlichen Grenzabstand der Baugrenze sowie 
der vorgelagerten Verkehrsfläche bereits ein räumlicher Abstand von mehr als 10 m, 
der somit zwar unterhalb der angeregten 25 m liegt, jedoch besteht für die Forderung 
eines Waldabstandes seit der Novellierung der Hessischen Bauordnung (HBO) 2002 
keine Rechtsgrundlage mehr. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht 
demnach kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
Bauleitplanung 
 
Zu 16: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; die Bekanntmachung der 
Entwurfsoffenlegung erfolgt in der gesetzlich vorgeschriebenen und auch 
durch die neuere Rechtsprechung bestätigten Form. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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Herr Lars Müller, Vor der Warte 17, 35578 Wetzlar (06.05.2016) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
Zu 1 bis 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald 
und soweit dies für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die 
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 297 „Am Lahnberg“ von 2006 
folgt insbesondere dem Wunsch der Planungsgemeinschaft Vor der Warte, die auf 
den rückwärtigen Grundstücksteilen festgesetzten Ausgleichsflächen als Hausgärten 
zu nutzen und zu diesem Zweck auch Grundstückseinfriedungen zu errichten. Da die 
sachgerechte Neuregelung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs, die eine Umset-
zung der Kompensationsverpflichtung vereinfacht, auch im öffentlichen Interesse der 
Stadt Wetzlar liegt, wurde daraufhin das Verfahren zur entsprechenden Änderung 
des rechtswirksamen Bebauungsplanes von 2006 eingeleitet. Hierbei wurden die 
verfahrensrechtlichen Vorschriften und Anforderungen des Baugesetzbuches und 
der Hauptsatzung der Stadt Wetzlar beachtet; die Vorgehensweise ist ohne weiteres 
städtebaurechtlich zulässig. Darüber hinaus kann angemerkt werden, dass auch 
dem Einwender im Zuge der Bebauungsplan-Änderung Vorteile bei der künftigen 
Nutzung seines Baugrundstückes entstehen. Die Kosten für das Bauleitplanverfah-
ren einschließlich der Neuregelung des naturschutzrechtlichen Ausgleichs werden im 
Übrigen von der Planungsgemeinschaft Vor der Warte getragen, der der Einwender 
nicht beigetreten ist, sodass diesbezüglich wohl auch keine Kosten entstehen. 
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Herr Lars Müller, Vor der Warte 17, 35578 Wetzlar (12.05.2016) 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
Zu 1: Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 297 „Am Lahnberg“ von 
2006 folgt insbesondere dem Wunsch der Planungsgemeinschaft Vor der Warte, die 
auf den rückwärtigen Grundstücksteilen festgesetzten Ausgleichsflächen als Haus-
gärten zu nutzen und zu diesem Zweck auch Grundstückseinfriedungen zu errichten. 
Die bisherigen grünordnerischen Festsetzungen werden daher entsprechend ange-
passt und auch der naturschutzrechtliche Ausgleich neu geregelt. 
 
 
Zu 2 bis 7: Den Anregungen wird nicht entsprochen. 
 
Im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 297 wird die bislang als Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft festgesetzte interne Ausgleichsfläche B in private Grünfläche gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 15 BauGB mit der Zweckbestimmung Hausgärten umgewidmet, sodass 
die künftigen Gartenbereiche bauplanungsrechtlich gesichert, aber gleichzeitig auch 
von einer Bebauung bzw. Versiegelung freigehalten werden können. Ergänzend wird 
daher festgesetzt, dass innerhalb der privaten Grünflächen bauliche Anlagen mit 
Ausnahme von Einfriedungen unzulässig sind. Zudem wird festgesetzt, dass Neben-
anlagen i.S.d. § 14 BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet nur innerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig sind, um somit eine über das bislang zulässige 
Maß hinausgehende bauliche Nutzbarkeit insbesondere auch aufgrund der Ortsrand-
lage sowie zur Sicherung der getroffenen grünordnerischen Festsetzungen auszu-
schließen. Die Zulässigkeit von Stellplätzen und Zufahrten sowie von Einfriedungen 
bleibt hiervon unberührt. Das Planziel der 1. Änderung des Bebauungsplanes liegt 
insofern zwar in der Ermöglichung einer weitergehenden Nutzbarkeit der bisherigen 
internen Ausgleichsflächen, aber nicht in einer gleichzeitigen Ausweitung der Zuläs-
sigkeit von baulichen Anlagen in diesen Flächen, die nicht bereits durch textliche 
Festsetzungen vorgesehen sind. 


